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Artikel III-118

Artikel III-118 (ex-Artikel 33)

(1) Ziel der gemeinsamen Agrarpolitik ist es:

a) die nachhaltige Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte durch Erhaltung der

biologischen Vielfalt und der Kulturlandschaften,  durch angemessenen Tierschutz und

den bestmöglichen sozial- und umweltverträglichen Einsatz der Produktionsfaktoren,

insbesondere der Arbeitskräfte zu sichern;

b) auf diese Weise der landwirtschaftlichen und der ländlichen Bevölkerung, insbesondere

durch Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens der in der Landwirtschaft tätigen Personen, eine

angemessene Lebenshaltung zu gewährleisten;

c) die Märkte zu stabilisieren, vor allem durch Stärkung der regionalen

Wirtschaftskreisläufe;

d) die Versorgung sicherzustellen;

e) für die Belieferung der Verbraucher mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln zu

angemessenen Preisen Sorge zu tragen.

Explanation (if any) :
Die Ziele der Gemeinsamen Agrarpolitik stammen noch aus den sechziger Jahren und entsprechen

nicht mehr den von der Gesellschaft erwarteten Leistungen der Landwirtschaft. Von daher sollte der

Konvent die zukünftige Rolle der Landwirtschaft im Rahmen der von der Union beschlossenen

Nachhaltigkeitsstratgie definieren und den Verbraucherschutz sowie die integrierte Entwicklung des

ländlichen Raums ins Zentrum der neuen Zielbestimmung stellen.


